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(6) Als weitere Mitglieder sind vom Vorsitzenden des Rates 
des Kreises Stellvertreter der Leiter von Fachorganen des 
Rates zu berufen. Auf Vorschlag der zuständigen Leiter oder 
im Einvernehmen mit ihnen kann er Vertreter anderer Staats
organe, wirtschaftstLedtender Organe und gesellschaftlicher 
Organisationen als Mitglieder berufen.

§ 4
(1) Die Energiekommission arbeitet nach dem Prinzip der 

kollektiven Beratung und der Einzelleitung durch den Vor
sitzendem.

(2) Der Vorsitzende arbeitet mit den Mitgliedern unmittel
bar zusammen und kontrolliert deren Tätigkeit.

(3) Die im Rahmen der Befugnisse (§§ 6 und 7) getroffenen 
Entscheidungen und anderen Festlegungen des Vorsitzenden 
der Bezirksenergiekommission sind für die Mitglieder der 
Energiekommission, die Staatsorgane der gleichen oder nach- 
geordneten Ebene, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen 
im Territorium verbindlich. Entscheidungen und Festlegun
gen mit nachteiligen ökonomischen Auswirkungen sind, so
weit nicht Gefahr im Verzüge ist, mit den betreffenden Be
reichen vorher zu beraten.

(4) Der Abs. 3 gilt entsprechend für den Vorsitzenden der 
Kreisenergiekommission.

§ 5
(1) Der Vorsitzende der Bezirksenergiekommission hat das 

Recht, in Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen des Ter
ritoriums, unabhängig von ihrer Unterstellung, die
— terrain- und qualitätsgerechte Erarbeitung der betrieb

lichen Energiepläne,
— Sicherung einer hohen volkswirtschaftlichen Effektivität 

bei der Anwendung von Energieträgern,
— Einhaltung der Bilanz- und Leistungsanteile,
— Durchsetzung der Rationalisierung der betrieblichen 

Energiewirtschaft im Rahmen der Pläne,
— Durchsetzung von Maßnahmen zur Spitzenentlastung 
zu kontrollieren. Er ist berechtigt, von den Leitern der Kom
binate, Betriebe und Einrichtungen die Berichterstattung oder 
die Ausarbeitung von Vorlagen zu diesen Aufgaben zu for
dern.

(2) Der Vorsitzende der Bezirksenergiekommission ist be
rechtigt, vom Direktor des zuständigen Energieversiorgungs- 
betriebes bei festgestellten schwerwiegenden Pflichtverlet
zungen zu verlangen, daß an die betreffenden Energieabneh
mer Auflagen erteilt und Sanktionen gemäß den §§ 45 bis 47 
der Energieverordnung festgesetzt werden.

(3) Wird beim Energieabnehmer ein nachweislich über
höhter Bilanz- bzw. Leistungsanteil festgestellt, kann der 
Vorsitzende der Bezirksenergiekommission von den dafür 
zuständigen Organen die Kürzung der Anteile und die Fest
setzung von Ordnungsstrafmaßnahmen verlangen.*

(4) Der Vorsitzende der Bezirksmergiekommission ist be
rechtigt, von den Leitern der Energieabnehmer zu den im 
Abs. 1 genannten Aufgaben die Ausarbeitung von Vorlagen 
für die Bezirksenergiekommission oder die Berichterstattung 
vor der Bezirksenergiekommission zu verlangen.

§ 6
(1) Der Vorsitzende der Bezirksenergiekommission übt die 

Rechte des Rates des Bezirkes gemäß § 11 Absätze 1 und 2 der 
Energieverordnung, der Vorsitzende der Kredsenergiekom- 
mission die des Rates des Kreises gemäß § 11 Abs. 2 der 
Energieverordnung aus, wenn ihm das durch Beschluß des 
Rates übertragen worden ist.

♦ Die Zuständigkeit für die Kürzung ergibt sich aus den §§ 19, И 
der Siebenten Durchführungsbestimmung vom 2. November 1Ш zur 
Energieverordnung (GBl, n Nr. 74 S. 629), für Ordnungsstrafmaß
nahmen aus § 37 der Bilanzierungsverordnung vom 20. Mai 1971 
(GBl. П Nr. 50 S. 377).

(2) Der Vorsitzende des Rates des Bezirkes kann seine Be
fugnisse zur operativen Steuerung der Versorgung mit festen 
Brennstoffen, insbesondere zum Einsatz der Reservebestände 
zur Versorgung bei extremen Witterungsbedingungen, auf 
den Vorsitzenden der Bezirksenergiekommission delegieren.

(3) Entscheidungen gemäß § 11 der Energieverordnung zur 
operativen Versorgung mit festen Brennstoffen sollen nach 
Beratung in der Energiekommission ergehen. Ist zur Siche
rung der Bedarfsdeckung eine sofortige Entscheidung not
wendig, kann sie vom Vorsitzenden ohne vorherige Beratung 
getroffen werden; die Mitglieder der Energiekommission 
sind über die Entscheidung zu unterrichten.

§ 7
(1) Der Vorsitzende der Bezirksenergiekommission ist be

rechtigt, von den Lieferern von Energieträgern Berichterstat
tung über die Versorgung der Bevölkerung und der Wirt
schaft zu verlangen sowie die Angaben zu kontrollieren.

(2) Das gleiche gilt für die Einhaltung der Bilanz- bzw. 
Leistungsantedle der Energieabnehmer.

(3) Weicht die Versorgungslage von den Festlegungen der 
zentralen Versorgungsdirektiven ab, kann der Vorsitzende 
der Bezirksenergiek ommission Weisungen zur Einhaltung 
dieser Direktiven erteilen.

§ 8
(1) Die Energiekommission tritt zu ordentlichen und außer

ordentlichen Sitzungen zusammen. Ordentliche Sitzungen 
finden einmal im Monat statt, außerordentliche Sitzungen 
werden nach Bedarf einberufen.

(2) Für die kollektive Tätigkeit der Energiekomimssionen, 
die Vorbereitung von Entscheidungen und anderen Festlegun
gen des Vorsitzenden sowie für deren Durchführung ist jedes 
Mitglied veran twörtlich. Es hat darüber der Energiekommis
sion oder deren Vorsitzenden zu berichten.

(3) Der Vorsitzende legt über die Arbeit der Energiekom
mission vor dem Rat Rechenschaft ab.

§ 9
(1) Zur Vorbereitung von Entscheidungen und anderen 

Festlegungen sowie für thematische Untersuchungen kann 
die E n ergiekommission ständige und zeitweilige Arbeits
gruppen bilden.

(2) Der Leiter .einer Arbeitsgruppe wird nach Beratung in 
der Energiekommission vom Vorsitzenden bestimmt, die Mit
glieder werden vom Leiter der Arbeitsgruppe benannt.

(3) Der Leiter der Arbeitsgruppe ist für deren Tätigkeit 
verantwortlich.

Berlin, den 4. Oktober 1973
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
S i n d e r m a n n

Vorsitzender

Anordnung 
über die effektive Gestaltung von 

Baustelleneinrichtungen 
vom 17. September 1973

Auf der Grundlage des Beschlusses vom 16. Dezember 1970 
über die Planung und Leitung des Prozesses der Reproduk
tion der Grundfonds — Auszug — (GBl. II 1971 Nr. 1 S. 1) 
wird im Einvernehmen mit dem Minister für Schwermaschi
nen- und Anlagenbau und den Leitern der anderen zuständi
gen zentralen Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für alle Bereiche der Volkswirtschaft 
mit Ausnahme der Landwirtschaft.


